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B a umg r ä ber  und  n a tu rn ah e Be st att un gen  

a u f  F r iedh öf en  

E in  P os i t i on sp ap ie r  des  Bund esv er b an des  

D eut s che r  St e inme tz e  

Frankfurt, Februar 2025 

 

Grundsätzlich befürwortet der Bundesverband Deutscher Steinmetze Baumgräber und 

naturnahe Bestattungen als neue Grabformen auf Bestandsfriedhöfen, sofern der Fried-

hof nicht bereits einen alten Baumbestand hat, der vorrangig genutzt werden sollte. 

 

Es sollen dabei folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  

 

❖ die Gebühren gegenüber vergleichbaren, herkömmlichen Einzel- oder Doppgrab-

stätten sollten gleich gestellt sein, 

❖ es soll die Möglichkeit von Erdbestattungen (unter Einhaltung des erforderlichen 

Sicherheitsabstands zum Stamm des Baumes) gegeben sein, 

❖ die Beisetzungen sollen öffentlich und nicht anonym sein, 

❖ die Grabstätten sollen mittels eines Grabzeichens mit Namensnennung kenntlich 

gemacht werden, 

❖ an den Grabstätten soll die Möglichkeit zu Trauerhandlungen gegeben sein, 

❖ an den Baumgräbern oder Grabfeldern mit naturnaher Bestattungen soll mindes-

tens eine Sitzbank o.a. Sitzgelegenheiten vorhanden sein, um die Aufenthaltsqua-

lität zu verbessern und Trauer zu ermöglichen, 

❖ bei Baumgräbern soll durch den Friedhofsträger die Baumbestandspflege zur 

Verkehrssicherheitspflicht gewährleistet sein. 

 

Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und größtmöglichen Klimaneutralität favo-

risiert der Bundesverband Deutscher Steinmetze bei den Grabzeichen bei Baumgräbern 

und naturnahen Bestattungen die Verwendung von regionalen Natursteinen oder recy-

celtem Altbestand von Naturstein. 

 

Der Bundesverband Deutscher Steinmetze sieht in Baumgräbern und naturnahen Be-

stattungen auf Bestandsfriedhöfen folgende Vorteile gegenüber ähnlichen Bestattungs-

formen  anderer Anbieter in friedhofsfernen Arealen: 

❖ Wohnortnähe 

❖ Erreichbarkeit, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
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❖ Barrierefreiheit 

❖ Verkehrssicherheit 

❖ Kenntlichmachung der Grabstätten durch Namensnennung 

❖ Möglichkeit der Trauerhandlung 

❖ Gebühren dienen dem Erhalt des Friedhofs und gehen nicht an einen privatwirt-

schaftlichen Betreiber 

 
Absender und Kontakt: 
 
Bundesverband Deutscher  
Steinmetze 
Weißkirchener Weg 16 
D-60439 Frankfurt am Main  

Telefon: ++49 (0) 69 - 576 098 
Telefax: ++49 (0) 69 - 576 090 
www.biv-steinmetz.de  
info@biv-steinmetz.de 
 

 

 
Fotos: Nicht immer sind neue Baumgräber nötig – 
viele Friedhöfe bieten einen schönen alten Baum-
bestand // Rechte: BIV Steinmetze  
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